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Sehr geehrte Erziehungsberechtigte,  
liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
zur Erstellung einer Fahrkarte für den Schülerfahrverkehr müssen wir personenbezogenen Daten an die 
Verkehrsbetriebe übermitteln. Dies geht nur, wenn hierfür eine Einwilligung vorliegt. 
 
Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre / eure Einwilligung einholen. 
                                 gez. C. Bertels 
      

[Name, Vorname und Geburtsdatum der Schülerin / des Schülers] 

 
Übermittlung von personenbezogenen Daten  
Zur Erstellung einer Fahrkarte für den Schülerfahrverkehr sollen personenbezogene Daten an RLG (Am 
Bahnhof 10, 59494 Soest) bzw. WB WestfalenBus GmbH (Postfach 10 05 03, 48054 Münster) übermittelt 
werden.  
 
Dieses betrifft die folgenden personenbezogenen Daten: 
 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Adresse, Schulname, Schuljahr 
 
 
Hiermit willige ich / willigen wir in die Übermittlung der vorgenannten personenbezogenen Daten der 
oben bezeichneten Person an den vorgenannten Empfänger ein. 
 
Diese Einwilligung kann für die Zukunft jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Im Falle des Widerrufs werden entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten Zwecke 
verwendet. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie für die Dauer der Schulzugehörigkeit.   
 
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Nichterteilung oder dem Widerruf der Einwilligung entstehen 
keine Nachteile. Die Schülerfahrkarte kann dann von den Eltern beim Schulträger direkt beantragt werden. 
 
Gegenüber der Schule besteht ein Recht auf Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, ferner haben 
Sie ein Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung, ein Widerspruchsrecht gegen die 
Verarbeitung und ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei der 
Datenschutzaufsichtsbehörde, der Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Nordrhein-Westfalen zu.  
 

 

      

[Ort, Datum] 

 

      und       

[Unterschrift des / der Erziehungsberechtigten]  [ab dem 14. Geburtstag: Unterschrift Schülerin / Schüler] 


